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tor bei seiner Arbeit alle Mitarbeiter bewußt und ziel
strebig bei der Lösung der betrieblichen Aufgaben ein
zubeziehen, sie anzuleiten und zu kontrollieren.

(5) Die Abteilungsleiter des VEB Typenprojektierung 
entscheiden in ihrem Aufgabenbereich über alle Fra
gen, soweit sich der Direktor des VEB Typenprojektie
rung nicht die Entscheidung selbst Vorbehalten hat. Sie 
sind dem Direktor für die Durchführung der Aufgaben 
in ihrem Bereich verantwortlich und rechenschafts
pflichtig.

§ 6
Vertretung im Rechtsverkehr

(1) Der VEB Typenprojektierung wird im Rechts
verkehr durch den Direktor vertreten. Er ist berech
tigt, für den Betrieb rechtsverbindliche Erklärungen ab
zugeben und allein zu zeichnen.

(2) Der Direktor kann Mitarbeiter des Betriebes oder 
andere Personen zur Vertretung im Rechtsverkehr er
mächtigen. Die Vertretungs- und Zeichnungsberechti
gung ist so zu erteilen, daß jeweils zwei Mitarbeiter 
gemeinsam handeln und zeichnen. Für Einzelfälle kann 
der Direktor Alleinvollmacht erteilen.

§ 7
Einstellung, Entlassung und Entlohnung der 

Mitarbeiter
(1) Der Direktor, der Hauptbuchhalter und der Kader

leiter des VEB Typenprojektierung werden durch den 
Minister für Bauwesen ernannt und abberufen.

(2) Die weiteren Mitarbeiter des Betriebes werden 
von dem Direktor entsprechend den gesetzlichen Be
stimmungen eingestellt und entlassen. Die Einstellung 
und Entlassung des Technischen Direktors bedarf der 
Zustimmung des Ministers für Bauwesen.

(3) Die Löhne und Gehälter sowie die arbeitsrecht
lichen Bedingungen für den VEB Typenprojektierung 
werden nach dem Rahmenvertrag* für die örtlichen 
und zentral geleiteten Baubetriebe, die volkseigenen 
Ausbau-, Spezialbau- und Baumechanikbetriebe sowie 
für die volkseigenen Entwurfsbüros im Bereich des 
Ministeriums für Bauwesen vom 15. April 1959 geregelt.

§ 8
Schweigepflicht

(1) Die Mitarbeiter des Betriebes sind zur Verschwie
genheit über alle ihnen dienstlich zur Kenntnis gelan
genden Vorgänge verpflichtet. Die Schweigepflicht be
steht auch nach Lösung ihres Arbeitsrechtsverhältnisses 
mit dem Betrieb.

(2) Der Minister für Bauwesen kann Mitarbeiter des 
Betriebes von ihrer Schweigepflicht entbinden.

(3) Die Mitarbeiter des VEB Typenprojektierung dür
fen Veröffentlichungen über die im Betrieb durch
geführten wissenschaftlich-technischen Arbeiten nur 
mit Zustimmung des Direktors des Betriebes vor
nehmen. Der Direktor des Betriebes entscheidet dar
über entsprechend den Richtlinien des Ministeriums für 
Bauwesen.

§ 9
Geschäftsordnung

Der Direktor des Betriebes erläßt eine Geschäftsord
nung; sie bedarf der Genehmigung des Ministers für 
Bauwesen.

• Zu beziehen durch das Ministerium für Bauwesen, Sektor 
Arbeits- und Berufsausbildung.

Anordnung 
über die Typenprojektierung.

Vom 30. Dezember 1959
Im Einvernehmen mit der Staatlichen Plankommis

sion wird folgendes angeordnet:

§ 1
Allgemeine Bestimmungen

(1) Die sozialistische Projektierung hat die Prinzipien 
der Standardisierung und Typisierung durchzusetzen.

(2) Der bautechnischen Projektierung sind Standards, 
Typenelemente, Typensegmente und Typenbauwerke 
nach Bauwerkskatalogen zugrunde zu legen.

(3) Die Bauwerkskataloge sind das Ordnungsmittel 
für die Projektierung und haben das Produktionssorti
ment der Bauindustrie zum Inhalt. Sie sind ab 1960 ein
zuführen und der Vervollkommnung des Produktions
sortiments entsprechend zu ergänzen.

(4) Bestätigte Typenprojekte und Bauwerkskataloge 
sind für die Ausarbeitung von Investitionsprojekten 
verbindlich.

(5) Die Prüfstellen in den bautechnischen Projektie
rungsbetrieben und -abteilungen sind verpflichtet, die 
Projektanten bei der Ausarbeitung der Investitions
projekte in bezug auf die Anwendung der Typenpro
jekte und Bauwerkskataloge zu beraten.

(6) Folgende Formen von Typenprojekten sind zu 
unterscheiden:

a) Typenprojekte ohne spezielle Betriebstechnologie,
b) Typenprojekte mit spezieller Betriebstechnologie.

(7) Die Typenprojekte ohne spezielle Betriebstechno
logie (z. B. Wohnungsbauten, Mehrzweckgebäude und 
Lagerhallen) enthalten:

a) die Planungsunterlagen einschließlich Typenkartei
blatt,

b) die bautechnischen Unterlagen (Montage- bzw. 
Ausführungsunterlagen) einschließlich des bau
technologischen Teiles,

c) die Unterlagen für die Vorfertigung der Elemente 
entsprechend dem Bauelementenkatalog der Stan
dardbauweisen.

(8) Die Typenprojekte mit spezieller Betriebstechno- 
logie (z. B. für Kraftwerke, Zementwerke, Molkereien, 
Wäschereien, Krankenhäuser und Großküchen) ent
halten:

a) den technologischen Teil,
b) den bautechnischen Teil

(die bei den Typenprojekten ohne spezielle Be
triebstechnologie im Abs. 7 Buchstaben b und c 
festgelegten Unterlagen),

c) die Wirtschaftlichkeitsberechnungen.

§ 2
Plan der Typenprojektierung

(1) Die Ausarbeitung der Typenprojekte erfolgt plan
mäßig. Der „Plan der Typenprojektierung“ ist Bestand
teil des Volkswirtschaftsplanes; er wird jährlich auf 
der Grundlage des Perspektivplanes der Typenprojek
tierung aufgestellt und enthält Aufgaben und Termine 
sowie die Kosten zur Durchführung des Planes.


